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In Hessen ist eh nix mit Noten ausrechnen:

Zitat

VOGSV § 26
Grundsätze der Leistungsfeststellung
und Leistungsbewertung
Die Leistungsfeststellung und Beurteilung nach § 73 des Hessischen Schulgesetzes
erstreckt sich unter Berücksichtigung der Richtlinien nach Anlage 2 auf die Leistungen
in den einzelnen Fächern und Lernbereichen sowie auf das Arbeits- und
Sozialverhalten. Sie stützt sich auf die Beobachtungen im Unterricht und auf die
mündlichen, schriftlichen und, sofern solche vorgesehen sind, die praktischen
Leistungsnachweise und Leistungskontrollen. Leistungsfeststellung und -bewertung
beziehen sich auf die gesamte Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers im
Beurteilungszeitraum und umfassen sowohl die fachlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und
Fertigkeiten sowie die Leistungsbereitschaft, als auch Aussagen über das Verhalten der
Schülerin oder des Schülers, wie es sich im Schulleben darstellt. Hierbei ist zu
beachten, dass Leistungsbewertung ein pädagogischer Prozess ist, der im Dienste der
individuellen Leistungserziehung steht und der sich nicht nur auf das Ergebnis
punktueller Leistungsfeststellungen, sondern auf den gesamten Verlauf der
Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers bezieht. Der Verlauf der
Lernentwicklung ist daher in die abschließende Leistungsbewertung einzubringen und
soll der Schülerin oder dem Schüler eine ermutigende Perspektive für die weitere
Entwicklung eröffnen.

Und ansonsten gilt:

Zitat

§ 30

Notengebung
(1) Soweit Noten erteilt werden, erfolgt die Notengebung nach Maßgabe des § 73 Abs. 4
des Hessischen Schulgesetzes . Die Erteilung von Zwischennoten und von gebrochenen
Noten, wie beispielsweise von Dezimalzahlen, ist unzulässig. Eine aufwärts oder

1https://www.lehrerforen.de/thread/51745-uneinheitliche-notenberechnung/?postID=507339#post507339

https://www.lehrerforen.de/thread/51745-uneinheitliche-notenberechnung/?postID=507339#post507339


abwärts gerichtete Tendenz kann bei einer Leistungsbewertung durch eine Anmerkung
oder, mit Ausnahme von Zeugnissen, durch ein in Klammern gesetztes Plus (+) oder
Minus (-) charakterisiert werden. Ergänzende verbale Hinweise zu Noten sollten
gegeben werden, wenn dies pädagogisch geboten oder sinnvoll erscheint. Auf Wunsch
der Eltern, bei Volljährigen auf deren Wunsch, sind Noten in einer Rücksprache von der
Fachlehrerin oder dem Fachlehrer zu erläutern.
(2) Zu Beginn eines Schuljahres sollen die Schülerinnen und Schüler und die Eltern
darüber informiert werden, nach welchen Gesichtspunkten die Bewertung ihrer
Leistungen erfolgt. Vor den Zeugniskonferenzen sollen die Noten gegenüber den
Schülerinnen und Schülern in für sie sinnvoller und hilfreicher Weise von der
Fachlehrerin oder vom Fachlehrer begründet werden. Darüber hinaus sind Schülerinnen
und Schüler mindestens einmal im Schulhalbjahr über ihren Leistungsstand in den
mündlichen und sonstigen Leistungen zu unterrichten.

Und für die Oberstufe ist das Meiste ziemlich detaillert in §9 der OAVO dargelegt. Für alle Stufen
gilt: es wird ein pädagogisch zu bewertender individueller Prozess benotet. Die grundsätzlichen
Kriterien sind vorher darzulegen.
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